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L34003 Abgabenordnung Niederösterreich

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO NÖ 1977 §57 Abs1;

LAO NÖ 1977 §7;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Für die abgabenrechtliche Haftung ist es ohne Bedeutung, ob der Geschäftsführer gegen die P>icht, rechtzeitig einen

Antrag auf Erö?nung des Konkurses über das Vermögen des Vertretenen zu stellen, verstoßen hat oder nicht (vgl. das

hg. Erkenntnis vom 20. September 1996, Zl. 94/17/0420, mwN).Für die abgabenrechtliche Haftung ist es ohne

Bedeutung, ob der Geschäftsführer gegen die P>icht, rechtzeitig einen Antrag auf Erö?nung des Konkurses über das

Vermögen des Vertretenen zu stellen, verstoßen hat oder nicht vergleiche das hg. Erkenntnis vom 20. September 1996,

Zl. 94/17/0420, mwN).
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